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Integrierte Gesamtschule Daniel Theysohn  

Waldfischbach-Burgalben 

 

Elternbrief 
                                         2. Halbjahr 2025/2026 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„DTIGS goes Südtirol“, Skifahrt ins Ahrntal in Südtirol mit Herrn Weidler, Herrn Lindemann und Herrn Hinz (siehe Bericht) 
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Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Schülerinnen und Schüler  

der DTIGS Waldfischbach-Burgalben, 

Nunmehr zum zweiten Mal starteten unsere Schülerinnen und Schüler zur Skifahrt ins 

Ahrntal nach Südtirol. Die Gruppe von 22 Schülerinnen und Schülern startete am 

10.01.2026 mit dem Reisebus nach Italien. Mit besten Bedingungen und Neuschnee 

konnten die Schülerinnen und Schüler in Begleitung ihrer drei Sportlehrkräfte die ers-

ten Schwünge auf Skiern oder Snowboarden üben. Die Skiarena am ,,Klausberg“ bot 

tolle Voraussetzungen mit einer Vielzahl von blauen, roten und schwarzen Pisten, um 

allen Leistungsniveaus gerecht zu werden. Die Anfängergruppen tummelten sich im 

,,Klausiland“, die Fortgeschrittenen drehten ihre ersten Runden am ,,Bruggerlift“.  Nach 

fünf ereignisreichen Skitagen kam die Reisegruppe am frühen Abend gesund und 

munter in Waldfischbach-Burgalben an. Alle Beteiligten waren sich einig, dass dies 

eine ganz besondere Fahrt war, die auch im nächsten Jahr wieder stattfinden soll. 

 

      1. Personelle Veränderungen 

Zum 01.02.2026 konnten wir zwei neue Kolleginnen an unserer Schule begrüßen. Frau 

Judith Anstätt unterrichtet die Fächer Mathematik und Katholische Religion. Frau 

Jennifer Hupp ist in den Fächern Mathematik und Englisch eingesetzt. Herr Johan-

nes Schweitzer wird im kommenden Schuljahr unser SPS-Team verstärken und ist 

zunächst bis zu den Sommerferien an unsere Schule abgeordnet. Wir freuen uns, alle 

Kolleginnen und Kollegen an unserer Schule begrüßen zu dürfen und wünschen viel 

Erfolg in unserer Schulgemeinschaft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Abitur 2026 

Unsere Schülerinnen und Schüler der 13. Klassenstufe haben bereits ihre schriftliche 

ihre schriftliche Abiturprüfung abgelegt. Nun stehen am 13. und 16. März die mündli-

chen Abiturprüfungen an. An diesen beiden Tagen sind alle Lehrkräfte beteiligt, wes-

halb für die Schülerinnen und Schüler der 5. - 12. Klassenstufe kein Unterricht stattfin-

det. (schulfrei). Danach freuen wir uns auf unsere Abiturfeier am 26.03.2026.  

3. VERA 8/Englisch 

Mit den Vergleichsarbeiten VERA8 werden in schriftlicher Form am Ende der 8. Klasse 
zentrale Kompetenzen in den Fächern Deutsch, Mathematik und der ersten Fremd-
sprache (Englisch bzw. Französisch) erfasst. Die vom Institut zur Qualitätsentwicklung 
im Bildungswesen (IQB) länderübergreifend entwickelten Arbeiten werden auf der 
Grundlage der bundesweit geltenden Bildungsstandards erstellt. Mit den Ergebnissen 
erhalten die Schulen Rückmeldungen über den Leistungsstand ihrer achten Klassen 
in den getesteten Kompetenzbereichen des jeweiligen Faches. Auch in diesem Schul-
jahr finden vom 9.-12.3.2026 in Klassenstufe 8 im Fach Englisch unsere Vergleichsar-
beit statt. Vera 8 wird nicht bewertet.  
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4. WebUntis   

Mit Beginn dieses Schuljahres haben wir WebUntis als Kommunikationsmittel zwi-

schen Schule und Schülern/Eltern eingeführt. Für uns ist es wichtig, dass alle Eltern 

und Erziehungsberechtigte in WebUntis eingebunden sind. Daher bitten wir Sie, sich 

selbst in WebUntis zu registrieren oder Ihre Angaben bei der Klassenleitung oder im 

Sekretariat zu hinterlegen.  

Generell besteht die Verpflichtung, erkrankte Kinder ab dem ersten Fehltag zu ent-

schuldigen. Nutzen Sie hierfür bitte bevorzugt die App Untis oder melden Ihr Kind te-

lefonisch krank. Dies gilt auch für die Schülerinnen und Schüler der MSS. Bitte beach-

ten Sie, dass in besonderen Fällen die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangt wer-

den kann. Wir bitten Sie weiterhin im Interesse der Gesundheit Ihrer Kinder, während 

der Unterrichtszeit telefonisch erreichbar zu sein, damit erkrankte Schülerinnen und 

Schüler schnellstmöglich nach Hause oder zum Arzt kommen. Wir machen darauf auf-

merksam, dass erkrankte Schülerinnen und Schüler, die während der Unterrichtszeit 

abgeholt werden müssen, den Heimweg nicht alleine antreten können.  

 

5. SELG-Gespräche 

In diesem Schuljahr fand zum ersten Mal eine Erprobung der Schüler-Eltern-Lehrer-

gespräche als Ersatz der Verbalbeurteilung zum Halbjahreszeugnis in der Klassen-

stufe 6 statt. Im Zentrum dieser Gespräche stand ein gemeinsamer Austausch zwi-

schen dem Kind, seinen Eltern und den Klassenlehrkräften. Neben generellen Rück-

meldungen zu Lern- und Leistungsverhalten wurden im Rahmen des Gespräches 

Zielvereinbarungen geschlossen, die im Klassenrat in regelmäßigen Abständen re-

flektiert werden. 

Im Nachgang der Erprobung fand eine Befragung der beteiligten Schülerinnen und 

Schüler, Eltern und Kollegen aus der Klassenstufe 6 statt. Dabei zeigte sich durch-

weg eine sehr hohe Zustimmung und Zufriedenheit.  

Das Einverständnis aller am Prozess beteiligten Gremien vorausgesetzt, ist für das 

kommende Schuljahr eine Ausweitung der Erprobung auf die gesamte Sekundar-

stufe I denkbar. 

 

6. Bauphase Dachflächen und Sporthalle 

In den letzten Wochen und Monaten konnten die Bauphasen an unseren Dächern so-

wie in unserer Sporthalle abgeschlossen werden. In unserer Sporthalle wurde der Hal-

lenboden saniert. Umso mehr sollten Schülerinnen und Schüler auf geeignete Hallen-

schuhe achten. (keine schwarzen Sohlen) 

Auch die Schäden nach unserem Brand im Oktober 2025 sind vollständig behoben. 
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Wie bereits in den letzten Informationsbriefen erläutert ist das Verlassen der Schule 

während der Unterrichtszeit und auch während der Pausen durch die Schülerinnen 

und Schüler mit erheblichen Gefahren verbunden und deshalb nicht erlaubt.  Wir 

möchten sie nochmals darauf hinweisen, dass in diesem Zeitraum KEIN VERSICHE-

RUNGSSCHUTZ für Ihr Kind von Seiten der Schule besteht. Das unerlaubte Verlas-

sen des Schulgeländes entbindet die Schule von der Aufsichts- und Haftungspflicht. 

Auch das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit ist für 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-10 nicht gestattet. 

 

 

 

7. Verlassen des Schulgeländes  

 

 

 

 

 

 

 

8. Freiwilliges Zurücktreten nach § 44 Schulordnung 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 6 - 10 können aus wichtigem Grund, z.B. 

bei längerer Krankheit, einmal in die nächstniedere Klassenstufe freiwillig zurücktreten. 

Ein Zurücktreten aus einer Klassenstufe, die wiederholt wird, oder in eine Klassen-

stufe, die wiederholt wurde, ist nicht möglich. Das Zurücktreten wird auf die Schulpflicht 

angerechnet. In diesem Schuljahr muss die Beantragung durch einen formlosen An-

trag der Erziehungsberechtigten bis spätestens 27.03.2026 erfolgen. 

 

9. Beurlaubungen  

Nach § 38 der Schulordnung wird die Beurlaubung von einzelnen Unterrichtsstunden 

von der Fachlehrkraft gewährt. Bis zu drei Unterrichtstage beurlaubt die Klassenlehr-

kraft, in anderen Fällen die Schulleiterin. Beurlaubungen vor oder nach den Ferien 

können ebenfalls nur von der Schulleitung bewilligt werden. Ebenso werden Beurlau-

bungen vom Nachmittagsunterricht nur durch die Schulleitung vorgenommen. Der Be-

urlaubungsantrag für den Nachmittagsunterricht ist mindestens einen Werktag vor 

dem Beurlaubungszeitraum zu stellen, da wir die Kinder sonst nicht früher entlassen 

können.  
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Zur Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern stellen Sie bitte frühzeitig einen form-

losen Beurlaubungsantrag mit folgenden Angaben: 

 

 

* gemäß ÜSchO RLP, § 38 kann eine Beurlaubung vom Unterricht und von sonstigen 

für verbindlich erklärten schulischen Veranstaltungen aus wichtigem Grund erfolgen. 

Die aus religiösen Gründen erforderliche Beurlaubung ist zu gewähren.  

Eine Beurlaubung von einzelnen Unterrichtsstunden gewährt die Fachlehrkraft. Bis zu 

drei Unterrichtstagen beurlaubt die Klassenleiterin, der Klassenleiter, die Stammkurs-

leiterin oder der Stammkursleiter, in anderen Fällen die Schulleiterin oder der Schul-

leiter. Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien sollen nicht ausgespro-

chen werden; Ausnahmen kann die Schulleiterin oder der Schulleiter gestatten. Die 

Vorlage einer schriftlichen Begründung und die Vorlage von Nachweisen kann verlangt 

werden. 

 

Anschrift: 

Telefonnummer: 

E-Mail-Adresse: 

 

An die Daniel Theysohn IGS Waldfischbach-Burgalben 

z.H. von Klassenleitung/Schulleitung 

 

                                                                                                                             Ort, Datum 

Antrag auf Befreiung vom Unterricht 

 

Sehr geehrte Frau/Herr Klassenleitung/Schulleitung 

 

hiermit bitte ich darum, Name Schüler/Schülerin, geb. am, vom Datum/Zeitraum vom  

Unterricht zu beurlauben. 

Zur Begründung dieses Antrages auf Beurlaubung vom Schulunterricht führen wir     

Folgendes aus: Gründe/Begründung gemäß ÜSchO RLP, § 38 Beurlaubung, schulfreie Tage* 

 

Selbstverständlich muss der versäumte Unterrichtsstoff nachgeholt und nachberei-

tet werden.   

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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10.  Schulveranstaltungen:  

 

9.-12.3.2026 
13.+16.03.2026 

VERA 8 (Englisch) 
Mündliches Abitur (unterrichtsfrei) 

26.03.2026 Abiturfeier  
23.04.2026 
23.04.2026 

2. Elternsprechtag 
Girls/Boys-Day 

26.-29.05.2026 Projektwoche 
30.05-2026 Schulfest und „5 trifft 5“  
25.06.2026 Abschlussfeier 9/10 
08.-12.06.2026  Fahrtenwoche der Klassen 6 und 9 
26.06.2026 Ausgabe der Jahreszeugnisse 

 

11.     Ferientermine: 

30.03.2026-10.04.2026 Osterferien  
29.06.2026 – 07.08.2026 Sommerferien 

 

 12.   Bewegliche Ferientage und unterrichtsfreie Tage: 

16.02.2026 1. beweglicher Ferientag 
17.02.2026 2. beweglicher Ferientag 
18.02.2026 3. beweglicher Ferientag 
19.02.2026 4. beweglicher Ferientag 
19.05.2026 Ausgleichstag TdoT (unterrichtsfrei) 
15.05.2026 
05.06.2026 

5. beweglicher Ferientag 
6. beweglicher Ferientag 

 

 13.  Praktika 

 16.03.-27.03.2026: Praktikum 9 

 13.04.-24.04.2026: Praktikum 8 

 08.06.-19.06.2026: Praktikum 11 

 

14.  GL-Nachmittage der Klassenstufe 9 

Die Erhöhung der Stundenzahl 2022/23 im Fach Sozialkunde brachte in Rheinland-

Pfalz auch eine Erhöhung der Stundenzahl im Fach Gesellschaftslehre mit sich. 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 haben verpflichtend nun 5 Stunden Ge-

sellschaftslehre pro Woche. Die DTIGS hat die Planung der Wochenstunden so gere-

gelt, dass einmal im Monat ein verpflichtender GL-Nachmittag stattfindet (13.35 Uhr – 

15.50 Uhr). Dadurch können alle Schülerinnen und Schüler die Bus- und Bahnverbin-

dungen nutzen.  

Dieser Unterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse verpflich-

tend. Die nächsten Termine sind: 

Donnerstag, 12.03.2026 

Donnerstag, 16.04.2026 

Donnerstag, 07.05.2026 

 

 

 


